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1. Einleitung

Durch das EWR-Abkommen wird der EG-Binnenmarkt auf die EWR/
EFTA-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen erstreckt. Damit
öff net die EG ihren Markt für Waren, Personen, Dienstleistungen und
Kapital aus diesen Staaten. Im Gegenzug übernehmen die EWR/EFTA-
Staaten weite Teile des EG-Binnenmarktrechts und öffnen dadurch ihre
Märkte für Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital aus der EG.
Die genannte Rechtsübernahme, bei der die EFTA-Staaten Mitwir -
kungs rechte und ein Vetorecht haben,1 erfolgt nach dem Prinzip der mir-
ror legislation: Es bestehen zwei getrennte Rechtsordnungen, das
Gemeinschaftsrecht und das EWR-Recht, aber die beiden Rechte sind
weitestgehend inhaltsgleich. Diese Homogenität soll sich nach dem
Willen der Abkommensväter und -mütter auch auf die Entwicklung des
Fallrechts im EWR beziehen. 
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1 Vgl. Art. 97 ff. EWRA.


